
1021 volkseigenes Gut

volkseigener Betrieb (VEB): ge
sellschaftliche, ökonomische und ju
ristische Einheit in der sozialisti
schen Volkswirtschaft der DDR. 
Die VEB entstanden im Zuge der 
antifaschistisch-demokratischen 
Umwälzung durch die —* Enteig
nung der Betriebe von Nazi- und 
Kriegsverbrechern, in der 1946 auf 
Grund des Volksentscheids in Sach
sen und der Beschlüsse der Länder
regierungen diese Betriebe in Volks
eigentum überführt wurden. Seit 
dieser Zeit entwickelt sich das 
Volkseigentum planmäßig. Die VEB 
sind heute in der Regel Teil eines 
volkseigenen —* Kombinates (Kom
binatsbetrieb). In den VEB werden 
die materiellen Güter und Leistun
gen als Waren produziert; die Werk
tätigen der VEB schaffen den über
wiegenden Teil des Reichtums der 
sozialistischen Gesellschaft. Von der 
Ausschöpfung aller Vorzüge und 
Potenzen des Sozialismus im VEB 
wird die Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft bestimmt. Die 
Tätigkeit der sozialistischen Be
triebe beruht auf der politischen 
Macht der Arbeiterklasse, dem so
zialistischen Eigentum an den Pro
duktionsmitteln, der ökonomischen 
Funktion des sozialistischen Staates, 
auf der Grundlage des —<■ demokrati
schen Zentralismus und den Grund
sätzen der —* sozialistischen Plan
wirtschaft. Die Arbeiterklasse reali
siert ihre Eigentümerfunktion, in
dem sie gemeinsam mit allen Werk
tätigen die ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus durch aktives, 
schöpferisches Handeln bewußt aus
nutzt und die ständige Verbesserung 
der —<■ Arbeits- und Lebensbedingun
gen gewährleistet. Mit der Ausnut
zung der ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus werden die Steigerung 
der Produktion, der Produktivität 
und der Rentabilität gesichert und 
die Übereinstimmung der gesell
schaftlichen mit den persönlichen 
Interessen hergestellt. Im —* soziali
stischen Wettbewerb, in der —>• Neue

rerbewegung und in der —<• sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit finden die 
Beziehungen der Werktätigen im 
Produktionsprozeß ihren Ausdruck. 
Der VEB arbeitet auf der Grundlage 
der staatlichen Pläne nach dem Prin
zip der —*• wirtschaftlichen Rech
nungsführung und ist verantwortlich 
für die Erhaltung und Mehrung des 
Volkseigentums in Form der ihm 
vom sozialistischen Staat übertrage
nen materiellen und finanziellen 
Fonds. Im Prozeß der schöpferi
schen Arbeit der Betriebskollektive 
entwickeln sich die sozialistischen 
Beziehungen der Werktätigen zuein
ander und werden planmäßig die 
sozialistischen Arbeits- und Lebens
bedingungen gestaltet. Die Leitung 
des VEB erfolgt auf der Grundlage 
des demokratischen Zentralismus 
nach dem Prinzip der Einzelleitung. 
Der Direktor des Betriebes trägt die 
persönliche Verantwortung für die 
Erfüllung aller betrieblichen Aufga
ben, insbesondere auch für die Mit
wirkung und aktive Teilnahme der 
Werktätigen an der Leitung und Pla
nung des Betriebes. Die Teilnahme 
der Werktätigen an der Leitung und 
Planung vollzieht sich unter Füh
rung der Betriebsparteiorganisation 
der SED und wird von der Betriebs
gewerkschaftsorganisation und de
ren Organen organisiert (durch die 
zuständigen BGL und deren Kom
missionen, die Ständige Produk
tionsberatung und die Neuererak
tive) und durch die anderen gesell
schaftlichen Organisationen (z. B. 
KDT) unterstützt. Verantwortung, 
Stellung und Aufgaben der VEB 
sind in der Verordnung über die 
volkseigenen Kombinate, Kombi
natsbetriebe und volkseigenen Be
triebe vom 8. 11. 1979 (GBl. I 1979, 
Nr. 38) festgelegt. —► Industrie

volkseigenes Gut (VEG): volks
eigener landwirtschaftlicher Groß
betrieb, der nach dem Prinzip der —»• 
wirtschaftlichen Rechnungsführung 
arbeitet. Der Boden und die übrigen


